
S
eit der Restrukturierung des
ADR – in der heutigen
Grundstruktur in Kraft seit

2001 – sind so richtige Neuerun-
gen im Gefahrguttransportrecht,
bezogen auf große Umschließun-
gen auf der Straße, nicht erschie-
nen. Es kam 2003 das Kapitel
6.11 über Schüttgutcontainer
hinzu, das aber eher auch unauf-
fällig. Hintergrund dafür war die
entsprechende Empfehlung der
Modellvorschriften der Vereinten
Nationen.

Nunmehr wird aber am 1. Ja-
nuar 2009 ein ADR erscheinen,
das eine völlig neue Transportka-
tegorie zulässt, nämlich das
Mischladefahrzeug, abgekürzt
MEMU nach dem englischen Be-
griff „Mobile Explosives Manu-
facturing Unit“. Damit gibt die
englische Sprache schon eine ge-
nauere Beschreibung als das
deutsche „Mischladefahrzeug“
wieder – letzterer Ausdruck ist

dem Sprengstoffgesetz entliehen
und in der Branche geläufig.

Definition
Die Fahrzeuge befördern meh-
rere Behälter mit verschiedenen
gefährlichen Gütern, wobei diese
Behälter untereinander über
Rohre mit einer Mischeinrich-
tung verbunden sind, um daraus
vor Ort – zum Beispiel in einem
Steinbruch oder beim Tunnelbau
– die benötigten Explosivstoffe
herstellen zu können. Viele der
mit einem Mischladefahrzeug
beförderten Stoffe sind Gefahr-
güter, doch ist keines von ihnen
allein explosiv (mit Ausnahme
der Zündmittel, der patronierten
Sprengstoffe und der Verstär-
kungsladungen in besonderen
Laderäumen). Erst durch das
zielgerichtete Vermischen im
richtigen Verhältnis kann ein in-
dustriell einsatzbereiter Explo-
sivstoff entstehen.

Im Sinne des Gefahrguttrans-
ports werden bei diesen Mischla-
defahrzeugen durchaus sicher-
heitstechnische Vorzüge gese-
hen. Durch die Beförderung von
Stoffen, aus denen Explosivstoffe
hergestellt werden können, an-
stelle der Explosivstoffe selbst,
kann die Menge an zu befördern-
den Explosivstoffen der Klasse 1
reduziert werden. Als weiterer
Vorteil kann angeführt werden,
dass in Abhängigkeit von den
geologischen Bedingungen und
den Anforderungen an das Hauf-
werk (gewonnenes Gestein) am
Sprengort der jeweils notwen-
dige Explosivstoff durch eine Va-
riation seiner Zusammensetzung
und damit seiner Eigenschaften
hergestellt werden kann, was
ebenfalls die Menge an zu beför-
dernden Stoffen reduzieren
kann. 

Manche der mitzuführenden
Gefahrgüter werden nur in rela-
tiv kleinen Behältern unter 100
Liter befördert, andere in großen
bis 9.000 Liter. Manche der Stoffe
sind fest, andere flüssig. Deshalb
war eine einheitliche Beschrei-
bung der auf einem Mischlade-
fahrzeug zu verwendenden Be-
hälter nach den bekannten ADR-
Regeln für Umschließungen in
Verbindung mit notwendigen
Fahrzeuganforderungen relativ
komplex und schwierig.

Vorgeschichte
Bisher waren solche Fahrzeuge
nur unter den Bedingungen einer
Ausnahmegenehmigung in eini-
gen Staaten Europas und in den
USA zur Beförderung von gefähr-
lichen Gütern auf der Straße zu-
gelassen. Der eigentliche Auf-
bau, die Herstellungsapparatur
einschließlich der Mischeinrich-
tung und der Ladetechnik unter-
lagen in Deutschland der Zulas-
sung durch die nach dem
Sprengstoffgesetz zuständige Be-
hörde. Die Art der Regelung des
Transports selbst über Ausnah-
men schränkte jedoch die Ver-
wendung solcher Fahrzeuge auf
das jeweilige nationale Territo-
rium ein, für das die nationale Be-
hörde zuständig ist. Da jedoch
immer öfter auch ein internatio-
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naler Einsatz dieser Fahrzeuge
gefragt war, musste es auch Vor-
schriften in einem internationa-
len Regelwerk für die Beförde-
rung gefährlicher Güter geben.

Diesen Bedarf hatte das zivile
Spreng(stoff)gewerbe in Deutsch-
land erkannt und an das Bun-
desministerium für Verkehr,
Bauwesen und Stadtentwick-
lung herangetragen. Mittels ei-
nes Informationsdokuments hat
Deutschland dann das Thema in
die WP 15, dem Fortentwick-
lungsgremium des ADR, einge-
bracht. Die internationale Reak-
tion war, verglichen mit anderen
Neuerungen, erheblich.

Die Frage der Beförderung
von Zwischenprodukten bzw. Be-
standteilen auf Mischladefahr-
zeugen war schon früher in inter-
nationalen Gremien wie dem Un-
terausschuss der Experten für
den Transport gefährlicher Güter
bei den Vereinten Nationen im
Zusammenhang mit der Schaf-
fung einer UN-Eintragung für

Ammoniumnitrat-Emul-
sion – ein Zwischenpro-
dukt für Emulsions-
sprengstoffe – ansatz-
weise diskutiert worden.

Wegen des überra-
schend großen Interesses
vieler Staaten setzte die
WP 15 eine Arbeits-
gruppe ein, die sich mit der Aus-
arbeitung entsprechender Vor-
schläge für ADR-Vorschriften
über die Mischladefahrzeuge be-
schäftigen sollte. Die Arbeits-
gruppe unter deutscher Leitung
kam im Verlauf von eineinhalb
Jahren auf fünf zweitägige Sit-
zungen unter Beteiligung von 12
bis 15 Staaten sowie diverser an-
derer Branchenexperten. 

Die Arbeit gestaltete sich nicht
ganz einfach, weil neben der
schon erwähnten Komplexität
der Aufgabenstellung generell
sich in den europäischen Staaten
– auch historisch bedingt – unter-
schiedliche Sicherheitsphiloso-
phien für diese Art von Spezial-

fahrzeugen entwickelt hatten.
Beispielsweise waren einige
Staaten daran interessiert, auf
diesen Fahrzeugen die eingangs
bereits erwähnten Explosivstoffe
der Klasse 1 wie Zündmittel, pa-
tronierte Sprengstoffe und Ver-
stärkungsladungen mitzuführen,
andere sahen darin große Sicher-
heitsprobleme. Bestimmte Ge-
fahrgüter sollten nach Auffas-
sung einiger Staaten in „feste,
dickwandige“ Behälter, um sie
gegen Einwirkungen von außen
sicher zu schützen. Andere ver-
traten die Philosophie, dass nur
ganz „dünne“ Behälter eine ra-
sche, unverdämmte Freisetzung
bei einem Unfall garantieren.
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Es waren aber nicht nur stoffli-
che und technische Fragen zu
klären. Ein Schwerpunkt war
auch die juristische Zuordnung
von Verantwortlichkeiten der Mi-
nisterien der einzelnen Staaten
für diese Fahrzeuge, die sich zum
Teil deutlich von deutschen
Strukturen unterscheiden. Es
musste immer wieder auf die
Trennlinie zwischen dem Explo-
sivstoffrecht (am Sprengort,
wenn der Explosivstoff herge-
stellt wird) und dem reinen
Transportvorgang (dem Gefahr-
gutrecht) unterschieden werden.

Letztlich hat aber der gemein-
same Wille in der Arbeitsgruppe
und dann auch das Votum des
Plenums der WP 15 ausgereicht,
neue, europaweit einheitliche
Transportregeln für Mischlade-
fahrzeuge im Gefahrgutrecht für
die Straße zu verankern.

Gesetzliche Anforderungen
Mit dem ADR 2009 wird es in Ab-
schnitt 1.6.5 eine zeitlich unbe-
fristete Übergangsregelung für
die in Europa in Betrieb befindli-
chen Mischladefahrzeuge geben.
Grundlage des Weiterbetriebs
sind die entsprechenden nationa-
len Ausnahmegenehmigungen
und die Zustimmung der nationa-
len Behörde des Staates zum
Weiterbetrieb, in welchem das
MEMU verkehren soll.

Nach der im Abschnitt 1.2.1
aufgenommenen Definition ist
ein MEMU eine Einheit, die auch
fest mit einem Fahrzeug verbun-
den sein kann, und die zur Her-
stellung und Ladung von explosi-
ven Stoffen aus gefährlichen
Stoffen verwendet wird, die
selbst nicht explosive Stoffe sind.
Die Einheit besteht aus verschie-
denen Umschließungen, wie
Tanks und/oder Schüttgut-Con-
tainer sowie Pumpen und der für
das Herstellen und Laden der ex-
plosiven Stoffe notwendigen
Ausrüstungen.

Die Aufnahme der MEMUs in
das ADR bedingt viele Änderun-
gen, so werden allein drei völlig
neue Kapitel eingeführt. Bei der
Erarbeitung der Anforderungen
ließ sich die Arbeitsgruppe von
der Struktur des ADR leiten. Der

wesentliche neue Inhalt wurde im
neuen Kapitel 6.12 eingeordnet,
das die Anforderungen an die
Konstruktion, die Zulassung und
Prüfung von Tanks, Bulkcontai-
nern und Spezialabteilen für Ex-
plosivstoffe auf MEMUs fest-
schreibt. Das neue Kapitel 4.7 be-
inhaltet strukturgemäß die
Vorschriften zur Verwendung von
MEMUs. Weitere Änderungen
(überwiegend Ergänzungen) wa-
ren – abgesehen von den oben be-
reits erwähnten – in den Teilen 1,
5, 7, 8 und 9 des ADR erforderlich.

Der Grundgedanke bei der
Entwicklung der Vorschriften
war es, für die Mischladefahr-
zeuge ADR-konforme Gefahr-
gutumschließungen zu verwen-
den. Ausgehend von den Anga-
ben in der Tabelle A des ADR
können Gefahrgüter beispiels-
weise in Tanks nach den ADR-
Kapiteln 6.7 oder 6.8 oder auch in
FVK-Tanks (Faserverstärkter
Kunststoff) nach Kapitel 6.9
transportiert werden. Dort, wo
den Gefahrgütern in Tabelle A

ein BK2-Code zugeordnet ist,
können diese dann überwiegend
als Ladeabteile verwendeten
Umschließungen für Schüttgüter
genutzt werden.

Weil aber das räumliche Platz-
angebot auf den Mischladefahr-
zeugen für die Vielfalt an mitzu-
führenden Gefahrgütern eher
knapp bemessen ist und zur Ent-
leerung der Behälter auch die
Schwerkraft mitgenutzt werden
soll, haben die bisher eingesetz-
ten Fahrzeuge sehr eigenwillig
geformte Behälter an Bord. So

sind dies oft im Querschnitt tra-
pezförmige, prismatische Behäl-
terformen. Nach den gültigen
ADR-Vorschriften können solche
Bauformen nicht als Tanks nach
den Kapitel 6.7 oder 6.8 des ADR
berechnet und zugelassen wer-
den. Damit diese Sonderbaufor-
men aber trotzdem ihren Einsatz
auf den MEMUs finden können,
wurde durch die WP 15-Arbeits-
gruppe das neue ADR-Kapitel
6.12 „MEMUs“ entwickelt.

In Kapitel 6.12 („Vorschriften
für den Bau, die Ausrüstung, die
Zulassung des Baumusters, die
Prüfung und die Kennzeichnung
von Tanks, Schüttgut-Containern
und besonderen Laderäumen für
explosive Stoffe oder Gegen-
stände mit Explosivstoff in mobi-
len Einheiten zur Herstellung
von explosiven Stoffen ...“) wer-
den zulässige Abweichungen
von den Bauvorschriften für
Tanks beschrieben. Als Basistank
auf dem MEMU im Sinn dieser
Abweichungen wird der Tank
nach Kapitel 6.8 herangezogen.

Während des Transports un-
terschiedlicher Gefahrgüter dür-
fen zwei verschiedene Stoffe
nicht eine Trennwand benetzen.
Die Stoffe müssen durch eine
doppelte Trennwand mit Luftzwi-
schenraum getrennt sein.

Des Weiteren unterscheidet
das neue Kapitel zwischen Tanks
von bis zu 1.000 Litern Fassungs-
raum und solchen, die größer
sind. Die bau- und sicherheits-
technischen Anforderungen sind
bei den größeren Tanks höher als
bei den kleineren Tanks. So müs-
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sen die großen Tanks berechnet
werden. Wenn die Berechnung
des Tanks aus Gründen der
Formgebung nicht realisierbar
ist, muss die Fähigkeit des Tanks,
den auftretenden Belastungen zu
widerstehen, durch einen Druck-
test nachgewiesen werden. Die
erforderlichen Wanddicken wer-
den in Abhängigkeit der verwen-
deten Tankwerkstoffe mittels ei-
ner Tabelle zugewiesen. Schutz-
maßnahmen an den Tanks sind
vorzusehen.

Die Tanks ab einem Volumen
von 1.000 Liter sind zu prüfen und
durch eine zuständige Behörde
zuzulassen. Dies trifft auf die
Tanks unter 1.000 Liter Volumen
nicht zu, sie brauchen keine Zu-
lassung durch eine Behörde. Al-
lerdings sind auch dafür sicher-
heitstechnische Mindestanforde-
rungen zu erfüllen, so sind
beispielsweise die allgemeinen
Bauanforderungen für Tanks des
Kapitel 6.8 in vereinfachter Weise
anzuwenden und Prüfungen müs-
sen durchgeführt werden, jedoch
kann dies auch durch die Nutzer
oder Eigentümer selbst erfolgen.

Die besondere Arbeitsweise
der MEMU-Mischladeeinrich-
tung verlangt für die Zuführung
von einigen Stoffen in die Misch-
kammer die Funktion einer För-
derschnecke. Solche Systeme
können bezüglich der Anforde-
rungen an die Ausrüstung auf
MEMUs eingesetzt werden und
als Absperreinrichtung gelten.

Als letzten Abschnitt enthält
das Kapitel 6.12 Festlegungen für
Spezialabteile auf den Fahrzeu-
gen, in denen Explosivstoffe der
Klasse 1 mitgeführt werden kön-
nen. In diesen besonderen Lade-
räumen dürfen Zündmittel, pa-
tronierte Sprengstoffe und Ver-
stärkungsladungen transportiert
werden. Für die Art und die
Menge der Explosivstoffe sind
Grenzmengen (200 Zünder oder
Zündeinrichtungen sowie 200 Ki-
logramm Sprengstoffe oder Ver-
stärkungsladungen) angegeben.
Die Werte dürfen von den natio-
nal zuständigen Behörden he-
rauf- oder heruntergesetzt wer-
den. Die Trennung von Spreng-
stoffen und Zündmitteln ist nach

den Vorschriften für das Zusam-
menladen von Gütern der Klasse
1 vorzunehmen.

Bei der Anwesenheit von Ex-
plosivstoffen auf den Mischlade-
fahrzeugen darf die Gesamt-
masse an Explosivstoffen sowie
den weitaus reichlicher vorhan-
denen Ammoniumnitrat-Emul-
sionen und Ammoniumnitrat
16.000 Kilogramm nicht über-
schreiten.

Neben den rein konstruktiven
Anforderungen an den „Aufbau“
der Mischladefahrzeuge sind
neue Abschnitte in das ADR auf-
genommen worden, die sich auf
den Betrieb, das Be-und Entla-
den, die Kennzeichnung, die
Ausbildung der Fahrer (Tank-
schein plus Aufbaukurs für
Klasse 1), die sicherheitliche
Überwachung und das Fahrzeug
selbst beziehen.

Die neuen Fahrzeuge des Typs
MEMU werden im Sinne des
Teils 9 „Vorschriften für den Bau
und die Zulassung von Fahrzeu-
gen“ im Wesentlichen den
EX/III-Fahrzeugen gleichge-

stellt. Sie müssen also unter an-
derem Anforderungen an die
Kippstabilität, den rückwärtigen
Anfahrschutz sowie an Zusatz-
heizungen erfüllen. Erstmalig im
ADR müssen Mischladefahr-
zeuge nach dem ebenfalls neuen
Kapitel 9.8 noch automatische
Feuerlöschsysteme für den Mo-
torraum besitzen und die Schutz-
bleche ihrer Räder müssen aus
Metall sein.

Fazit
Mischladefahrzeuge stellen im
ADR eine neue Transportart für
Gefahrgüter auf der Straße dar.
Sie bedingen aufgrund ihres
komplexen Aufbaus relativ um-
fangreiche Änderungen im ADR.
Es kann davon ausgegangen
werden, dass diese speziellen
Straßentransporte in Europa
künftig einheitlich und sicher ge-
staltet werden. Dabei wird den
Vertragsstaaten der Weiterbe-
trieb ihrer bereits unter Ausnah-
mebedingungen eingesetzten,
alten Mischladefahrzeuge unbe-
grenzt freigestellt. ■
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